
Westfalen-Kolleg Bielefeld
Weiterbildungskolleg des Landes Nordrhein-Westfalen

- Sekundarstufe II -

Information über den Zwischenstand in der Abiturprüfung 2013

Informationen gemäß § 54 APO-WBK10-KL

Max A-MustermannName: 

Abitur-

fach

Fach Punkte-

durch-

schnitt

Prüfungsbewertung

in Punkten

schriftlich mündlich

einfach

fünffach

Zwischenstand der

Punktwertung

des ZAA

Mündliche Prüfung

angesetzt

gem. § 54 gew.

Ziff. 1 Ziff. 2

1. 10,75 1 5 ja -- --Deutsch

2. 10,50 5 25 ja -- --Soziologie

3. 6,50 3 15 -- ja --Biologie

4. 50
erreichens von Mindestbed.
Ziff. 2: Prüfung wegen Nicht-
Ziff. 1: Abweichungsprüfung

Spanisch 10

Zwischenstand der Punktwertung im Block II (Abiturbereich)

Gesamtpunktzahl aus dem Block I (Zulassungsbereich)

Vorläufige Punktzahl der Gesamtqualifikation

Vorläufige Durchschnittsnote

488

2,9

393

 95

Durchschnittsnote:

Punkte

499

Änderung der

3,0 2,8

bis ab

480

Hinweis:  
Mündliche Prüfungen im 1. bis 3. Abiturfach (angesetzte oder freiwillige) können zu Änderungen der oben 
genannten vorläufigen Ergebnisse führen. 
Bei schriftlicher und mündlicher Prüfung in einem Fach werden diese im Verhältnis 2:1 gewichtet. 
Das Ergebnis wird mit 5 multipliziert und auf eine ganze Zahl abgerundet.

Der Zentrale Abiturausschuss

Bielefeld, den 29.04.2013

Mündliche Prüfung(en) gemäß APO-WBK10-KL § 54 (1) bzw. (2)  angesetzt.

ja   bei Ziff. 1 : Abweichung von 4.00 Punkten oder mehr vom Punktedurchschnitt

ja   bei Ziff. 2 : Gefährdung des Bestehens der Abiturprüfung

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Bescheides Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei 
der Schule:  Westfalen-Kolleg Bielefeld,  Brückenstr. 7233607 Bielefeld  schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Falls die Frist 
durch eine von Ihnen bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 


